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Förderungen: Maßgeschneidert!  
mit Siart + Team Treuhand 

 

Unternehmer können sich freuen: Der Staat Österreich unternimmt einiges, um der 

heimischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Wiewohl spektakuläre Projekte wie das 

Bankenrettungspaket oder die 34 Millionen Euro Staatshaftung für KTM die Medien 

dominieren, stehen auch für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) etliche Türen offen. Diese 

werden auf den folgenden Seiten gezeigt. 
 

Förderungen lassen sich (grob) den zwei Kategorien  

(Bar-)Förderungen/Prämien/Zuschüsse  und Garantien/Haftungsübernahmen  zuweisen. 

Erstere bringen dem Geförderten einen direkten monetären Vorteil (zB ein 10%iger 

Barzuschuss), bei zweiterer können durch die erstklassige Bonität der 

haftungsübernehmenden Institution bessere (und damit günstigere) Kreditkonditionen 

erreicht werden. 
 

Die Goldene Regel : Eine Investition soll auch ohne Förderung 

betriebswirtschaftlich Sinn machen! Sie muss sich r echnen. Denn selbst 

wenn Sie 50 % der Kosten vom Staat ersetzt bekommen , ist die andere Hälfte 

bei Misserfolg trotzdem verloren! Betrachten Sie Fö rderungen als Zuckerl 

oder Zünglein an der Waage, aber niemals als allein igen Grund, eine 

Investition zu tätigen. 

 

Diese Übersicht beschränkt sich auf vier große Förderungsinstitutionen. Beleuchtet werden 

(1) der Wirtschaftsförderungsfonds (WFF) und dessen Landesverbände (in Wien: WWFF), 

(2) die Austria Wirtschaftsservice (AWS), (3) das „Wiener Modell“ und (4) die Österreichische 

Hotel- und Tourismusbank (ÖHT, zuständig für Tourismus und Freizeitwirtschaft). 
 

In diesem Wirrwarr an Förderungen muss man sich erst einmal zurecht finden. Wir helfen 

Ihnen dabei: Suchen Sie einfach das am besten auf Ihre Situation zutreffende Kapitel – dort 

finden Sie die entsprechenden Förderungen übersichtlich dargestellt! Blättern Sie auch 

ähnliche Kapitel durch – auch dort können Sie passendes finden! Vergessen Sie nicht: 

Unterm Strich 
zahlt es sich aus. 
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1. „Ich möchte ein Unternehmen GRÜNDEN oder ÜBERNEH MEN!“  

Sie wollen sich selbstständig machen? Ein eigenes 
Unternehmen gründen oder ein bestehendes 
übernehmen ist eine große Herausforderungen – 
deswegen bekommene Sie für diesen wichtigen 
Schritt jede Menge staatliche Unterstützung! 

 

(1) „Jungunternehmerförderung“ (WWFF)  

Förderung der Neugründung und Übernahme  von wettbewerbsfähigen, wirtschaftlich 

selbständigen, kleinen gewerblichen Unternehmen mit Sitz oder Investitionsstandort in Wien 

(ausgenommen Tourismus- und Freizeitwirtschaft; stattdessen: Förderung (4) der ÖHT). 

 

Zielgruppe sind Personen, die ein kleines 

Unternehmen (Definition: siehe Tabelle) 

gründen oder übernehmen und damit 

erstmalig  wirtschaftlich selbstständig  

tätig werden sowie junge Unternehmen, die 

höchstens seit 3 Jahren bestehen. 

 

Förderbar sind materielle und immaterielle Investitionen  (dh auch Marketing-

Aufwendungen udgl.). Die Förderhöhe beträgt 13 %  (10 % von AWS, 3 % von WWFF) der 

Investitionssumme, jedoch max. € 39.000. Eine Förderung des dreiprozentigen 

Landesanteiles erfolgt nur, wenn die  Mindestbemessungsgrundlage von 5.000 Euro 

überschritten wird. Die Förderung wird als Barzuschuss ausbezahlt und kann bis 31.12.2010 

bei dem finanzierenden Kreditinstitut oder der Austria Wirtschaftsservice (AWS) vor(!)  

Investitionsbeginn beantragt werden. 

Tipp : Die Jungunternehmerförderung stellt eine exzellente Möglichkeit dar, sich 

ohnehin geplante Investitionen durch das bis zu 13%ige staatliche „Zuckerl“ 

versüßen zu lassen. Der Barzuschuss kommt dem Unternehmen direkt in voller 

Höhe ohne Umwege zu Gute. Das Projekt muss sich auch ohne die Förderung 

rechnen – ansonsten lassen Sie es besser bleiben! 

 

(2) „Gründungsbonus“ (AWS, WWFF)  

Förderung der Eigenkapitalbindung  von Personen, die in ein bis sechs Jahren 

(= Anspardauer) ein wirtschaftlich selbstständiges, kleines, gewerbliches Unternehmen 

gründen/übernehmen wollen und damit erstmalig wirtschaftlich tätig werden. Die Förderhöhe 

beträgt 14 % der Ansparleistung , ist allerdings mit max. € 8.400 pro Unternehmen 

gedeckelt. Die förderbare Ansparleistung beträgt also max. € 60.000 (max. € 25.000 p.a.). 
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Achtung : Diese 14 % sind eine Bonuszahlung, keine jährliche Verzinsung. Es 

kommt daher nur auf den Endbetrag an, nicht auf die Zusammensetzung der 

Zahlungen während der Ansparphase.  

 

Sämtliche Sparformen mit Ausnahme der bereits geförderten (wie zB Bausparen) sind 

zulässig. Das angesparte Kapital muss nach Ablauf der Anspardauer in das Unternehmen 

eingebracht und innerhalb von zwei Jahren für betriebliche Ausgaben (Investitionen, 

Betriebsmittel,…) verwendet werden. Die Auszahlung erfolgt als Einmalbetrag. 
 

Tipp : Wissen Sie schon jetzt, dass Sie sich in naher Zukunft wirtschaftlich 

selbständig machen wollen, ist der Gründungsbonus ideal, um das später ohnehin 

benötigte Kapital bestmöglich zu vermehren. Den risikofreien Bonus von 14 %  

sollten Sie nützen! Auf der Homepage http://www.gruendungsbonus.at können Sie 

sich unverbindlich  anmelden. Wenn Sie sich selbstständig machen, erhalten Sie 

den Bonus, wenn nicht, passiert gar nichts – Sie gehen keinerlei Verpflichtungen 

ein. 

 

(3) „Unternehmensgründung/-nachfolge“ (AWS)  

Zur Förderung von Unternehmensgründung und –nachfolge  übernimmt die AWS die 

Haftung für Bankkredite und unterstützt die Eigenkapitalbildung. Darüber hinaus werden 

Dienstleistungen wie Marktrecherche udgl. angebotenen, um Unternehmen (den Einstieg in) 

neue Märkte zu erleichtern. Bei Bankkrediten  übernimmt die AWS Bürgschaften in Höhe 

von bis zu 80 % der Kreditsumme. Bei Investitionen kann bei der AWS zudem um Förderung 

angesucht werden – im Schnitt werden 10 % der Investitionssumme gewährt.  Die 

Eigenkapitalausstattung  des (zukünftigen) Unternehmens ist ein entscheidender 

Erfolgsfaktor. Die AWS fördert einerseits das Ansparen von Eigenkapital zur 

Unternehmensgründung und sichert andererseits Investoren durch eine Eigenkapitalgarantie 

(ähnlich der bereits erwähnten Haftung für Bankkredite) ab.  

 

(4) „Jungunternehmerförderung (ÖHT)  

Die Jungunternehmerförderung  unterstützt die Gründung und Übernahme von KMU. 

Voraussetzung hierfür ist neben einer bestimmten Mindestkapitalbeteiligung des 

Jungunternehmers, dass dieser in den letzten 5 Jahren unselbstständig tätig gewesen ist 

und er diese Tätigkeit der Gründung/Übernahme willen aufgibt. Für immaterielle Kosten  

(Werbung, Marktforschung,…)  wird ein 25%iger Einmalzuschuss  gewährt. Bei materiellen 

Kosten  (Geschäftsausstattung-/gestaltung, Maschinen,…) kann zwischen einem 5%igen 

Einmalzuschuss  oder der Bereitstellung von Startkapital  in Höhe von 25 % der 

förderbaren Kosten  gewählt werden. Einreichung vor Gründung/Übernahme!!! 
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2. „Ich möchte WACHSEN!“  

Neue Kunden, neue Märkte – ist das Ihr Ziel? 
Kontinuierliches und solides Wachstum ist  
ein Indikator für die Gesundheit und 
den Erfolg eines Unternehmens. 

 
 
 

Ein Tipp vorweg : Als expandierendem Unternehmen stehen Ihnen neben den hier 

aufgeführten Förderungen auch eine Vielzahl von steuerlichen Möglichkeiten offen, 

Geld einzusparen – auch eine Art der Förderung. 

 

Zu Jahresbeginn wurde der 13%ige Gewinnfreibetrag  eingeführt. Dieser reduziert 

die Steuerbemessungsgrundlage um bis zu € 100.000 und folglich auch die 

abzuliefernde Steuerlast! Ausschlaggebend ist der erwirtschaftete Gewinn. 

Der Gewinnfreibetrag unterteilt sich in (1) Grundfreibetrag und 

(2) investitionsbedingtem Gewinnfreibetrag. 

(1) Bis zu € 30.000 Gewinn können 13 % davon automatisch als Freibetrag 

abgezogen werden (FB = max. € 3.900). Es gibt keine Voraussetzungen! 

(2) Zwischen € 30.001 und € 739.230,77 kann der Gewinn ebenfalls um bis zu 

13 % reduziert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass begünstigte 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens* im Wert von bis zu € 96.100 (= 13 % 

des Gewinns) angeschafft werden. 

Zusammen ergibt sich die bereits erwähnte Gesamthöhe des Freibetrags von 

€ 3.900 + € 96.100 = € 100.000. 

 

Weitere Förderinstrumente wie Lehrlingsausbildungsprämie, Bildungsfreibetrag 

(20 %) bzw. –prämie (6 %), Forschungsfreibeträge (25 %) bzw. –prämie (8 %) 

zeigen, dass es sich auszahlt, VOR betrieblichen Maßnahmen nach staatlichen 

„Zuckerln“ Ausschau zu halten. 

*Abnutzbares Anlagevermögen mit einer Nutzungsdauer von > 4 Jahren. 

 
(5) „Wachstumsförderung“ (AWS)  

In der Startphase kommt die Wachstumsförderung  des AWS ins Spiel. Der Antrag auf 

Förderung kann bei der finanzierenden Hausbank gestellt werden. Generell zählen hierzu die 

bereits an anderer Stelle erwähnten Förderungen für KMU, Regionen und die Vergabe von 

Haftungen und Garantien. 

 

Grundregel: Antragstellung VOR Durchführung der Investition! 
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(6) „Internationalisierung“ (AWS)  

Auch Internationalisierungsbestrebungen  von Unternehmen, die sich auf neuen Märkten 

behaupten möchten, werden unterstützt. Die AWS hilft auf vier verschiedene Arten: 

�  Senkung des Finanzierungsrisikos  durch Haftungsübernahme 

(„Finanzierungsgarantie“), wenn eine Unternehmensgründung/-beteiligung im 

Ausland durch einen Kredit einer einheimischen Bank finanziert werden soll. 

�  Bereitstellung günstiger Kredite  für die Erweiterung der Geschäftstätigkeit durch 

Niederlassungen, Tochterfirmen oder Joint Ventures in bestimmte Zielländer 

(Balkanregion, China, Indien). 

�  Projektrisiken mindern durch Haftungsübernahme von der AWS für ausgewählte 

Auslandsprojekte. Scheitert das Projekt, wird ein bestimmter Anteil der 

Investitionssumme von der AWS refundiert. 

�  Projektvorbereitung: Bereitstellung relevanter Daten durch ein Geflecht an 

Datenbanken. 

 

(7) ERP-Kredite (ÖHT)  

Zinsgünstige ERP-Kredite werden zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und zum 

Ausbau der touristischen Infrastruktur vergeben. Darüber hinaus können ERP-Kleinkredite  

(€ 10.000 bis 30.000) für Investitionen und Betriebsmittel erlangt werden. 

 

(8) „Top-Tourismus-Förderung“ (ÖHT)  

Die ÖHT bündelt ihre Kräfte in der TOP-Tourismus-Förderung 2007-2013 . Diese besteht 

aus folgenden vier Teilen: 

�  TOP Investition (Förderung von Eigen-/Risikokapital und Investitionskrediten durch 

Zinsen- oder Einmalzuschüsse) 

�  TOP Beratung und Ausbildung (max. 50%iger Einmalzuschuss) 

�  TOP Kooperation (max. 50%iger Einmalzuschuss) 

�  TOP Restrukturierung (Haftung und 2%iger Zinsenzuschuss) 

Das Spektrum förderbarer Leistungen ist sehr groß und reicht von der Errichtung von 

Reitwegen bis zum Eingehen von Kooperationen. Aus diesem Grund ist es dringend 

anzuraten, sich vor der Durchführung der Investition mit der ÖHT in Verbindung zu setzen 

und ein Höchstmaß an Förderungen zu lukrieren. 
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3. „Ich habe eine NEUE Idee!“  

„Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fu ßstapfen 
tritt.“ Innovative Lösungen für Probleme, neue Prod ukte und 
Dienstleistungen sind im Mittelpunkt Ihres Interess es? Dann sind 
Sie hier richtig aufgehoben. 

 

 

(9) „Plusprämie“ (WWFF)  

Die Plusprämie ist eine Investitionsprämie für Vorhaben mit außergewöhnlich hohem 

Innovations- und/oder Wachstumspotential von bestehenden oder neu gegründeten 

Unternehmen (ausgenommen Tourismus- und Freizeitwirtschaft). Förderbar sind materielle 

Investitionen (zB Ausgaben für Produktionsanlagen, Maschinen,…) und immaterielle 

Investitionen (zB Produktdesign, Marketing,…). 

 

Die Förderung unterteilt sich in eine 5%ige Basisprämie  zuzüglich der bis zu 10%igen 

Plusprämie . Letztere verlangte eine besondere „Qualifizierung“, d.h. einen  noch höheren 

Innovationsgrad. 

 

Tipp : Die Plusprämie ist DIE Möglichkeit für neue und alteingesessene 

Unternehmen, innovative Projekte durchzuführen und gleichzeitig bis zu 15 % der 

Kosten durch Prämien ersetzt zu bekommen. Die Betrachtung einzelner, 

bestimmter „Vorhaben“ gibt auch eher traditionellen Unternehmen die Chance, sich 

– gefördert – auf neues Terrain zu bewegen. 

 

 

4. „Ich bin ein KMU und will auf mich zugeschnitten e Lösungen!“  

KMU bilden das Rückgrat der österreichischen 
Wirtschaft. Daher ist es Ihr gutes Recht, individue lle 
Förderungen zu verlangen – und diese auch zu 
bekommen! 

 

(10) Nahversorgungsaktion (WWFF und Stadt Wien)  

Ziel dieser Initiative ist die Aufrechterhaltung der Nahversorgungsfunktion des Wiener 

Kleinstgewerbes (Gewerbeberechtigung!) durch Förderung von Investitionen, die Struktur 

und/oder Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens verbessern. Unternehmen, die um 

Förderungen für derartige Projekte ansuchen, müssen seit mindestens zwei Jahren 

bestehen oder ein seit mindestens einem Jahr leerstehenden Geschäftslokal übernommen 

haben. 



Förderungen: Maßgeschneidert!  Stand: 23.07.2009 
mit Siart + Team Treuhand  Seite 7 von 13 

 

Tipp : Bevor Sie ein leerstehendes Geschäftslokal übernehmen, sollten Sie auch 

klären, wie lange es schon nicht mehr genützt wird. Falls der Zeitraum größer als 

ein Jahr ist, können Sie den sog. Reaktivierungsbonus von bis zu € 5.000 

beantragen.  

 

Nun zu den einzelnen förderungswürdigen Maßnahmen. Hierzu zählen: 

�  Ausbildungs-, Schulungs- und Beratungskosten 

�  Bau- und Einrichtungsinvestitionen 

�  Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

�  Maßnahmen zur Verbesserung der hygienischen u. sanitären Bedingungen 

�  Aufwendungen für neue Dienstleistungen 

�  Ankauf von Software 

�  Ankauf von Maschinen und Anlagen 

�  Installation eines Internet-Breitbandanschlusses/Erstellung einer Homepage 

�  Aufbau und Inbetriebnahme eines Web-Shops 

 

Die Kosten für diese Maßnahmen müssen mindestens € 4.000 (exkl. Mwst.) bzw. 4 % des 

Umsatzes des letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahres betragen. Die Förderung wird als 

Barzuschuss  ausbezahlt, dessen Höhe branchen- und ortsabhängig  ist: 

 

1.) Bei Standardbranchen beträgt die Förderhöhe 10 % der Bemessungsgrundlage. 

Werden mehr als € 20.000 investiert und bestimmte Qualifizierungskriterien erfüllt, ist 

eine zusätzliche Förderung von bis zu 10 % möglich. Die maximale Förderung pro 

Unternehmen(-sgruppe) beträgt € 10.000 innerhalb von drei Jahren. 

 

2.) Bei Schwerpunktbranchen (Lebensmitteleinzelhandel, Fleischer, Bäcker, Konditoren 

und Marktviktualienhändler = „Lebensmittel-Standler“) hängt die Förderhöhe zudem 

vom Standort ab: 

�  Betriebe im 1. Bezirk:  

10 % der Bemessungsgrundlage, max. € 10.000 innerhalb von drei Jahren 

�  Betriebe innerhalb des Gürtels (Bez. 2-9, 20): 

20 % der Bemessungsgrundlage, max. € 20.000 innerhalb von drei Jahren 

�  Betriebe außerhalb des Gürtels (10-19, 21-23): 

30 % der Bemessungsgrundlage, max. € 30.000 innerhalb von drei Jahren 
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Bei Investitionen über € 20.000 und Erfüllung entsprechender Qualitätskriterien erhöht sich 

die Höchstgrenze der jeweiligen Schwerpunktbranche um bis zu € 10.000. Die Förderung 

erfolgt als Barzuschuss und kann bis 31.12.2012 vor Investitionsbeginn beantragt werden. 

 

Tipp : Sind Sie ein Unternehmen mit Nahversorgungsfunktion? Können Sie Ihr 

Unternehmen durch die eine oder andere Investitionen verbessern? Zählen Sie 

vielleicht zu einer Schwerpunktbranche, im besten Fall sogar außerhalb des 

Gürtels? Dann ist die Nahversorgungsaktion perfekt für Sie geeignet. Vergessen 

Sie trotz hoher Förderungen nicht auf eine betriebswirtschaftliche Analyse: „Macht 

die Investition auch ohne Förderung Sinn? Helfe ich dem Unternehmen dadurch?“ 

 

 

(11) KMU-Wachstumsförderung (AWS)  

Die KMU-Wachstumsförderung der AWS besteht aus drei Teilen: 

 

Zuschüsse  von bis zu 15 % werden im Zuge der „KMU-Innovationsförderung: 

„Unternehmensdynamik“ an Projekte mit innovativem Charakter (hinsichtlich erzeugtem 

Produkt/Dienstleistung, verwendeter Technologie udgl.) vergeben. Diese Projekte können 

sowohl eigen- oder fremdfinanziert sein. Der Betrag förderbarer Investitionen ist mit € 

750.000 gedeckelt – bei bis zu 15% Förderhöhe ergibt dies einen höchstmöglichen 

Förderungsbetrag von € 102.500. Für notwendige Kredite kann eine 80%ige Haftung des 

AWS beantragt werden (bis zu € 2,5 Millionen). 

 

Kleinunternehmen können den zinsgünstigen  ERP-Kleinkredit  beantragen, der die 

gegenwärtige Kreditklemme mildern soll. Ein Betrag von € 10.000 bis € 30.000 kann zu 

einem Zinssatz von 2 % p.a. und einer Laufzeit von 6 Jahren aufgenommen werden. Die 

möglichen Verwendungsformen (Betriebsmittel, Investitionen,…) sind sehr weitläufig 

definiert, lässt den Unternehmen daher große Freiräume offen. 

 

Bei anspruchsvolleren Investitionsprojekten (insb. Umwelt, e-business, Innovation) bietet 

sich das ERP-KMU-Programm an. Beträge bis zu € 7,5 Millionen Euro können zu günstigen 

Zinsen (max. 2,75 % p.a.) mit einer Laufzeit von 6 bis 10 Jahren aufgenommen werden. 

 

Der dritte Pfeiler ist die Haftung für Bank- oder ERP-Kredite  durch die AWS. Für 

Mikrokredite bis € 30.000 (s.o.) beträgt das jährliche Haftungsentgelt 0,6 % der Kreditsumme 

– im Gegenzug lassen sich Zinskosten senken (je schlechter das eigene Kreditrating, desto 

größer der daraus erzielte Vorteil). 
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5. „Hilfe, ich bin in der KRISE!“  

Die Wirtschaftskrise hat Sie schwer getroffen? Die 
Hausbank verweigert die Ausweitung des 
Kreditrahmens? Es gibt Notprogramme, um Ihnen 
in dieser schwierigen Lage zu helfen! 

 

(12) „Überbrückungsfinanzierung für KMU“ (AWS)  

Die AWS übernimmt auch Haftungen für Überbrückungsfinanzierung für KMU . Dadurch 

können Unternehmen nun auch für Betriebsmittelkredite (für den laufenden 

Geschäftsbetrieb) und nicht bloß für Investitionskredite bei der AWS um Haftung ansuchen 

(und dadurch von günstigeren Zinsen profitieren). Mit weiteren Anpassungen wie zB der 

Erhöhung der maximalen besicherten Kredithöhe (bis € 2,5 Mio. Euro innerhalb eines 

Jahres) soll KMU bestmöglich entgegengekommen werden. Der entsprechende Antrag steht 

unter http://www.awsg.at/portal/media/3823.rtf bereit. 

 

Tipp:  Die Ausdehnung der Haftungsübernahme auf Betriebsmittelkredite erweist 

sich in schwierigen Zeiten als möglicher Rettungsanker. Anstatt kostspieliger 

kurzfristiger Finanzierungsmöglichkeiten (zB Kontokorrentkredit) zu nutzen, sollte 

der gesamte Liquiditätsbedarf der näheren Zukunft geschätzt und als Kredit 

aufgenommen werden. Die aktuellen Zinssätze sind sehr günstig und mit der 

Haftung der AWS im Rücken  hat die Hausbank keinen Grund, den Kredit zu 

verwehren. Nützen Sie etwaigen Verhandlungsspielraum beim angewendeten 

Zinssatz (erstklassige Bonität dank AWS) und anderen Vertragsbestandteilen (zB 

Aussetzung der Tilgungszahlungen in den ersten xx Jahren,…). Diese können Sie 

mit Ihrem Betreuer individuell festlegen – je nachdem, wie es die Situation 

erfordert. 

 

 

6. „Ich möchte einen SICHERHEITSPOLSTER!“  

Die Geschäfte laufen gut, Ihr Unternehmen ist gesun d? 
Sie sind zufrieden; aber ein kleiner Sicherheits- 
polster hat schließlich noch nie jemandem geschadet , 
oder? 

 

(13) „Eigenkapitalförderung“ (AWS)  

Eine solide Eigenkapitalbasis ist DAS Rückgrat eines jed en Unternehmens . Je höher 

der Verschuldungsgrad (= Fremdkapital dividiert durch Eigenkapital), desto größer ist in 

stürmischen Zeiten die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Die Eigenkapitalbasis kann durch 
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eigene Einlagen oder die Aufnahme zusätzlicher Investoren gestärkt werden. Letzteres 

fördert die AWS folgenderweise: 

�  Zusammenbringen  von innovativen Unternehmen in der Anfangsphase ihrer 

Geschäftstätigkeit und Privatinvestoren, die zusätzlich Managementfertigkeiten in das 

Unternehmen einbringen (sogenannte „Business Angels“) 

�  Risikoabsicherung  privater Investoren durch Eigenkapitalgarantien (ähnlich der 

Haftungsübernahme für Kredite), „Double Equity“ (Verdopplung der Einlagen durch 

zusätzlichen ERP-Kredit) oder Mitarbeiterbeteiligungen, abgesichert durch deine 

AWS-Haftung. 

�  Venture Capital  von Fonds oder Beteiligungsgesellschaften kann ebenso durch 

Kapitalgarantien abgesichert und mittels „Double Equity“ (s.o.) verdoppelt werden. 

 

Die AWS ist ebenso in den Bereichen Technologie und Innovation aktiv – auch abseits der 

„klassischen“ Unternehmensförderung. Der Fokus liegt auf der Finanzierung von Start-Ups 

(Neugründungen). Im Bereich der Hochtechnologie ist auch eine Vorgründungsfinanzierung 

möglich. Die in der Folge erzielten Forschungsergebnisse sollen durch Patente gesichert und 

durch Lizenzierung optimal vermarktet werden. 

 

ACHTUNG: Wenn Sie neue Partner aufnehmen, verändern sich auch die 

Machtverhältnisse im Unternehmen. Definieren Sie die Rechte und Pflichten jeder 

Seite schon im Voraus ganz genau und setzen Sie einen entsprechenden Vertrag 

auf. Dadurch ist die Gefahr des späteren „bösen Erwachens“ beträchtlich reduziert.  

 

 

(14) Verbesserung der Eigenkapitalbasis (Kapital-Be teiligungs-AG)  

Die KABAG hat die Verbesserung der Eigenkapitalbasis von mittelständischen Unternehmen 

bestimmter Branchen (Industrie, Gewerbe, Verkehr, Handel und Tourismus) zum Ziel. Sie 

steigt als echter stiller Gesellschafter in das Unternehmen ein. Die Einlagenhöhe beträgt 

€ 40.000 bis € 400.000, die Laufzeit 10 bis 20 Jahre. Die Kostenstruktur dieses Angebots ist 

vielfältig, da Mindestrendite, Gewinnanteil, Bearbeitungskosten (1 – 3 %) und Prüfungs- und 

Kontrollentgelt (1 %) bezahlt werden müssen. 

 

Anmerkung : Die KABAG beteiligt sich zwar an dem Unternehmen, hält sich aber 

aus betrieblichen Entscheidungen heraus – sie agiert wie ein echter stiller 

Gesellschafter, ohne am Vermögen beteiligt zu sein. Die Geschäftsführung  bleibt 

daher unbehelligt  und kann wie gewohnt agieren. 
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(15) Risikokapital (Wiener Risikokapitalfonds)  

Der WRKF verfolgt ein ähnliches Ziel wie die KABAG – die Verbesserung der 

Eigenkapitalbasis der antragstellenden Unternehmen. Das Wort „Risiko“ soll nicht 

abschrecken: Das Geld muss nicht „riskiert werden“, bloß die Schwerpunkte des Programms 

sind enger definiert als bei der KABAG (s.o.). Hierzu zählen die Schlagworte Gründungs-, 

Wachstums- und Innovationsdynamik, Anpassungen an Strukturwandel sowie Verbesserung 

der Stadtstruktur (zB Mobilfunknetze). 

 

Die Beteiligungshöhe (keine explizite Höchstgrenze) beträgt idR zwischen € 70.000 und 

€ 1.000.000 bei einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren. Die Kostenstruktur entspricht jener der 

KABAG. 

 

Achtung : Sanierungsfälle und Unternehmen mit ungünstiger Kapitalstruktur (hoher 

Verschuldungsgrad) qualifizieren sich nicht für dieses Programm. 

 

 

(16) „Haftungsübernahme“ (ÖHT)  

Zur Unterstützung von bestehenden und neu gegründeten Unternehmen bietet die ÖHT die 

Übernahme von Haftungen an.  Für Beträge von € 50.000 bis € 2 Millionen können zu 

Kosten unter 1,5 % Haftungsquoten von bis zu 80 % erlangt werden.  

 

 

(17) „Bürgschaft“ (Wiener Kreditbürgschaftsgesellsc haft)  

Die Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft stellt – wie der Name bereits vermuten lässt – 

Unternehmen Bürgschaften für Investitions- und Betriebsmittelkredite zur Verfügung. 

Gefördert werden vor allem Investitionen in neue Produktionsstrukturen, 

Standortverlegungen sowie Neugründungen und Übernahmen. 

 

Bürgschaften werden im Bereich von € 30.000 bis € 350.000 übernommen, höchstens 

jedoch bis zu 80 % der Kreditsumme. Die Bürgschaftsdauer beträgt bis zu 10 Jahre. Als 

Kosten werden eine 1%ige Bearbeitungsgebühr und eine laufende Provision von 0,5 bis 

4 % p.a. fällig. 
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Tipp : Vergleichen Sie die Kosten, welche Ihnen durch die WKBG-Bürgschaft 

entstehen mit der Ersparnis (günstigere Zinsen), die sie daraus erhalten. Ein 

Beispiel zur Illustration: Bei einem Kredit von € 400.000 bürgt die WKBG für € 

320.000. Zu Beginn wird ein Bearbeitungsentgelt von € 4.000 fällig. Zudem fällt die 

jährliche Povision an: Im 1. Jahr beträgt diese zwischen € 2.000 (= 0,5 %) und 

16.000 (= 4 %). Summieren Sie diese Kosten über die gesamte Laufzeit auf und 

vergleichen Sie sie mit der Ersparnis, welche Sie aufgrund der Haftung erzielen (�  

bessere Kreditkonditionen dank vermindertem Ausfallrisiko). Ist die Zinsersparnis 

höher als die Kosten der Bürgschaft, sollten Sie das Angebot der WKBG in 

Anspruch nehmen!  

 

 

7. Schlusswort  

Die Förderlandschaft Österreichs zeigt sich äußerst unternehmerfreundlich, vor allem 

gegenüber Klein- und Mittelbetrieben. Viele Antragsformulare sind bereits online verfügbar 

(mustergültig: Das Downloadcenter der AWS), bestimmte Anträge lassen sich sogar schon 

komplett online ausfüllen, wie das WWFF-„Fördercockpit“ zeigt 

(http://www.wwff.gv.at/Cockpit). Lassen Sie sich auch von etwaigen bürokratischen Hürden 

nach der (einfachen) Antragsabgabe nicht abschrecken – es geht um IHR Geld! Nützen Sie 

auch verschiedene Online-Tools wie die niederösterreichische Plattform 

www.eu-foerderungen.at und den – etwas versteckten – EU Fördermittel-Ratgeber (für 

Informations- und Kommunikationstechnologien) auf 

http://www.microsoft.com/austria/kmu/euga/default.mspx, um sich bestmöglich zu 

informieren. 

 

Das große Ausmaß förderbarer Leistungen hilft in nahezu allen wirtschaftlichen Situationen: 

Aufgrund (kurzfristig) ausbleibender Umsätze fällt es schwer, den laufenden Betrieb zu 

gewährleisten? Lösung: Ein Betriebsmittelkredit. Es besteht die Chance auf Expansion, aber 

die verfügbaren Mittel reichen nicht aus? Lösung: Verbreiterung der Eigenkapitalbasis, 

Aufnahme neuer Darlehen (zinsgünstig dank Haftung) und Barzuschüsse für die 

durchgeführten Investitionen. 

 

Wie Sie sehen, lässt sich für jedes Unternehmen bzw. sogar für jedes einzelne Projekt ein 

individuelles Förderungspaket maßschneidern. Die obige Übersicht zeigt, was möglich ist – 

nützen Sie diese Chancen. Sie arbeiten hart daran, Ihre Kunden zufriedenzustellen und 

Gewinn zu machen – lassen Sie die Einnahmequelle „Förderungen“ nicht entgehen. Falls 

Sie dabei Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. 
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8. Übersicht: Alle Förderungen auf einen Blick  

 

(1) „Jungunternehmerförderung“ (WWFF) Seite 2 

(2) „Gründungsbonus“ (AWS, WWFF) Seite 2 

(3) „Unternehmensgründung/-nachfolge“ (AWS) Seite 3 

(4) „Jungunternehmerförderung (ÖHT) Seite 3 

(5) „Wachstumsförderung“ (AWS) Seite 4 

(6) „Internationalisierung“ (AWS) Seite 5 

(7) ERP-Kredite (ÖHT) Seite 5 

(8) „Top-Tourismus-Förderung“ (ÖHT) Seite 5 

(9) „Plusprämie“ (WWFF) Seite 6 

(10) Nahversorgungsaktion (Institution: WWFF und Stadt Wien) Seite 6 

(11) KMU-Wachstumsförderung (AWS) Seite 8 

(12) „Überbrückungsfinanzierung für KMU“ (AWS) Seite 9 

(13) „Eigenkapitalförderung“ (AWS) Seite 9 

(14) Verbesserung der Eigenkapitalbasis (Kapital-Beteiligungs-AG) Seite 10 

(15) Risikokapital (Wiener Risikokapitalfonds) Seite 11 

(16) „Haftungsübernahme“ (Österreichische Hotel- und Tourismusbank) Seite 11 

(17) „Bürgschaft“ (Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft) Seite 11 

 

 

 

9. Kontaktdaten  

 
Austria Wirtschaftsservice (AWS): http://www.awsg.at 

Österreichische Hotel- und Tourismusbank: http://www.oeht.at 

Das Wiener Modell (WKBG, KABAG, WRKF): www.wkbg.at 

Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF): http://www.wwff.gv.at 
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